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Seite 150. Heft 3 u. 4.Jugendfürsorge.
Auf die nationalen Institute und die von ihnen abhängigen Fürsorge-stellen und auf die juristischen Personen, deren Hauptzweck in der Kriegswaisen¬fürsorge besteht, sind, was die Kriegswaisen anbelangt, die Bestimmungen derzwei letzten Absätze des Art. IO anzuwenden. Eine besondere, durch königlichesDekret über Vorschlag des Ministers des Innern, im Einvernehmen mit denübrigen kompetenten Ministern, sowie nach Anhörung des Staatsrates zu er¬lassende Geschäftsordnung wird die auf die Verwaltung, die Gebarung und Über¬wachung der genannten Stellen bezüglichen Normen, unbeschadet ihrer sonstigenSelbstverwaltung, sestsetzen.

Art. 15. Die Präsekten, die Bürgermeister, die Wohltätigkeitskongrega¬tionen, die Schulleitungen und die Schulinhaber sind verpflichtet, dem Provinz-komitee gemäß den vom Minister des Innern erteilten Weisungen Auskünfteüber die Kriegswaisen und deren Familien oder Vormünder zu geben und vorallem festzustellen:
a) ob die Waisenkinder hinlänglich überwacht werden, ob die gesetzlichenVerpflichtungen über Erhaltung, Erziehung und Unterricht der Waisenkinder Be¬obachtung finden;
b) ob die Bestimmungen der Gesetze und Verordnungen über den Schutzsowie über das körperliche und geistige Wohl der Waisenkinder eingehaltenwerden;
c) ob die Mutter oder der Vormund infolge schlechter Aufführung oder auseinem anderen Grunde auf die Erziehung des Waisenkindes nachteilig einwirken.
Das Provinzkomitee muß auch von allen anderen Fällen, in welchen sichsein sofortiges Einschreiten als notwendig erweisen sollte, verständigt werden.Die Präfekten haben die dringlichsten, einstweiligen Maßnahmen zum

Schutze und zur Unterstützung unversorgter Waisenkinder zu ergreifen und hievonsofort dem Provinzkomitee und dem Vormundschaftsrichter Mitteilung zu
machen.

Art. 16. Unterstützungen an Waisenkinder sind in der Regel derart zu ge¬währen, daß das Waisenkind wo tunlich in seiner Familie belassen wird, oder
daß es bei einer Person, welche die väterliche Gewalt oder die Vormundschaft
über das Kind ausübt, Aushilfe erhält.

Dem Provinzkomitee obliegt insbesondere die Aufgabe, dafür zu sorgen,
daß den dürftigen Waisenkindern vor Flüssigmachung ihrer Pension nicht diefür ihre Erhaltung erforderlichen Mittel abgehen.

Kap. III. Vormundschaft und Aussicht über die Kriegswaisen.
Art. 17. Der erste Präsident des Appellgerichtshofes bestimmt zu Beginn

jedes Gerichtsjahres bei jedem Kreistribunal, welches in der Provinzhauptstadt
gelegen oder für dieselbe kompetent ist, einen Richter für die Funktionen desmit der Fürsorge für die Kriegswaisen betrauten Vormundschaftsrichters.

Dem Vormundschaftsrichter kommt in dieser Hinsicht die dem Präsidenten
des Gerichtshofes oder dem Gerichte als solchem eingeräumte Kompetenz zu ge¬mäß Buch I, Titel VIII des bürgerlichen Gesetzbuches über die väterliche Gewalt,Titel IX: über die Minderjährigkeit, über die Vormundschaft und gemäß des
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit vom 30. Juni 1889, Nr. 6144 in den
Ant. 113 u. ff. Dem Vormundschaftsrichter obliegt außerdem die Pflicht, die
Aufnahme nicht anerkannter unehelicher Kinder gemäß der Vorschrift des Art. 3
dieses Gesetzes in das Verzeichnis der Kriegswaisen anzuordnen.

Unbeschadet der in Art. 223 des bürgerlichen Gesetzbuches enthaltenen Be¬
stimmungen steht gegen die vom Vormundschaftsrichter in den in diesem Artikel
aufgezählten Angelegenheiten getroffenen Verfügungen, im Sinne des Art. 781
des Zivilprozeßgesetzes der Rekurs an den Appellgerichtshos offen.
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